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102 C 15711 1

Amtsgericht Aachen

Verkündet am 24.05,201 2

Landger icht  Aachen

IM NAMEN DES VOLKES

Urtei l

ln dern Rechtsstreit

der Firnra B+B Autovermietung + Leasing GmbH. Klosterhofweg 88, 41199

Mönchengladbach, veflr.  d. d. GF Holger Lepper und Horst Lepper,

Klägerin u nd BerufunEsklägerin

P rozessbevol lmächtiqte

1 1 o a r p n
Y  "  : '  " "

Vers icherung

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigter:

hat r lre 2 Zivi lkammer des Landgerichts Aachen

auf  d ie  mündl iche Verhandlung vorn 03.05 2012

durclr den Vorsitzenden Richter am Landgericht Bretschneider, den Richter art

Landgericht Dr. Winkel und den Richter Stoppelmann

für Recht erkannt:



- 2 -
Auf die Berufung der Kläger ln wird das anr 15.12

Amtsger ichts Aachen -  102 C 157/11 * te i lweise

wie folgt neu gefasst.

2CI11 verkündete Urteil des

äbgeändert  und insgesamt

Die Beklagte wird verurtei l t ,  an die Kläger in 2.0s3,92 € nebst Zinsen in Höhe

von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz sei t  dem 26.07.zai1 zu zahlen

lm Ubrigen wird die Klage abgewiesen

Die Kosten der Berufung tragen die Klägerin zu 41 ä/, und cl ie Beklagte zu 5g

%. Die übrigen Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 19 olo und ci ie

Beklagte zu 81 %.

Das Urtei l  ist vorläufrq vol lstreckbar.

Gründe

t .

Wegen der tatsächlichen Feststel lungen wird zunäcnst gemäß $ 540 Abs 1 ZPC auf

den Tatbestand der angefochtenen EntscheldunE Eezug genommen.

Zu ergänzen ist. dass die BeklaEte erstinstanzlich geltend gemacht hat. dass nach

dem Klägervortrag offen bleibe, ob es sich ber den im Unfal l fahrzeug vorhandenen

Einr ichtungen -  Navigat ionsgerät  und Fre isprechanlage -  um mobr le  Geräte handele,

bei denen eine Verwendung auch im ful ietfahrzeug rnöglich gewesefr wäre. Hierzu

hat die Klägerrn nich{s enaridert.

Das Amtsgericht hat der Klage nur tei lweise stattgegeben lrnd die Beklagte unter

Klageabweisung im übrrgen zur  Zahlung von 1.362,28 € verur ter l t .  D ie Höhe de;

erstattungsfähigen Mietwagenkoslen unterlrege gemäß S 287 ZPO der r ichterl ichen

$chätzung. Das Gericht ziehe hierfür den Schwacke-Mietpreisspiegel ?003 heran.

Dem danach jeweils ermittelten Miettarif  ser zudem ein Aufschlag von 20 ya

hinzuzurechnen, da das Ersatzfahrzeug noch arn Unfal l tag angenrietet worden sei.

Auch ein Anspruch auf frstattung der Kosten für Vli i l laskoversicherung bestehe, da
dieser  unabhängig davon sei ,  ob das Unfa l l fahrzeug über  e inen so lchen

Versicherungsschutz verfüge. Auch die Kosten für Zustel lung und Abholung seien zu
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erstatten, da diese unstreit ig entstanden seien" Nicht zu erstatten seien die lrbrigen

Nebenkosten Die Kläger in habe nicht  darEetan, dass die MitbenutzunE des
Ersatzfahrzeugs durch einen Zweitfahrer {atsächlich erforderlich gelvesen sei. Auch

Vortrag zur Erforderlichkeit der Arrrnietung von Navigatronsgerät unrl

Freisprechanlage fehle.  Ern Zuschiag für Winterrei fen sei  n icht  vorzunehn en, da

Wi nterreifen zr"l r Standa rda usn"rstun g e ines M ietwa gens gehörten.

Die Klägerin verfolgt rnit der Berufung ihren Klageantrag weiter. Die Anwendung des

Schwacke-Mietpreisspiegel 2003 sei rechtsfehlerhaft. Es sei der

Schwacke-Mietpreisspiegel 2010 anzuwenden Das Amtsgericht habe zu Unrecht

einen Zuschlag fitr Zusatzfahrer. Navigationsgerät, Freisprechanlagen und

Winterreifen venveigert, Der Geschädigte sei gemärs 5 249 Abs. 1 BGB so zu stellte.

wie er ohne das schädrgende Erergnis stünde. Da das Unfallfahreeug auch von

etnem Zweitfahrer genutzt worden ser uncl über die vorgenannten Ausstattungen

verfügt habe, seien die Zusatzkosten zu ersetzten,

Die Kläger in beantragt,

das Urtei l  des Amtsgerichts Aachen vorn

aufzuheben und d ie Beklagte zu verur te l len,

Zinsen rn Höhe von 5 Prozentpunkten

Rechtshängrgkei t  zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

1 5 1 2 . 2 A 1 1 ,  A z  1 0 2  C  1 5 7 / 1 1 ,

an  dre  K läger rn  2 .533,85  €  nebs t

über dem Basiszinssatz seit

die Berufung zurt ickzuvreisen,

Sie ver te id ig t  das erst instanz l iche Ur te i l .  lnsbesondere habe ste durch Vor lage der

ln ternetangebote d ie Richt igkei t  des Schwacke-Mletpre isspiegel  2010 h inre ichend in

Z--weifel gezogen. Schließlich bestrei let die Beklagte im t lahnren des

Berufungsverfahrens erstmals, class clas Unfal l fahrzeug au-ch 'ron Herrtr Marco

Wagner benutzt  worden sei

Die Beruir-rng hat tail '"veise trrfnlg

A )

i l .
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Die EerufunE der K1ägerin ist zulässig.

Die Berufung wurde form- und f::: igerecht erngelegt. Die

Berufungsbegrundungsschrift erfüllt die inhaltl ichen Anforderungen des $ 520 Abs. 3

S  2  N r .  T Z P O

b )

Die Berufung hat auch in der $aclre tei lweise Erfolg.

t .

Die Kläger in  hal  gegenüber  der  Beklagten gemäß $$ 7 Abs,  1  SIVG, 823 Abs.  '1

BGB.  115  Abs .  1  Nr .  1  WG,  398  BGB e inen  Ansp ruch  au f  Zah lung  von  2 .053 .92  € ,

1

Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten ein Anspruclr auf Erstattung der

iangemessenen) Mietwagenkosten dem Grunde nach zu.

Das Bestehen e ines Schadensersalzanspruchs der  Geschadig ien gegenr iber  der

Beklagten aufgrund des strei lgegenständllchen Verkehrsunfal ls stehl zvrtschen den

Parteien nicht in Strert, Diesen Schadensersatzanspruch hat die Geschadigte an die

Klägerin abgetreten.

Aufgrirnd des Verkehrsurrfal ls sind der Geschädlgten erstattungsfähige

Mietwagenkosten in  Höhe von 2.581,04 € ents tanden.  Nach det  Zahlung der

ßeklagten in Höhe von 527,12 € ist noclr ein Betrag von 2.053.92 € offen.

Dies e rg ib l  s ich aus den nachfo lgenden Erwägungen.

Mietet nach einem Verkehrsunfal l  der Geschädigte ein Ersalzfahrzeug an, kann er

Erstattung dieser Kosten vonr Schädiger bzw. von dessen Haftpfl ichtversicherung

insoweit verlangen, als sie genräß $ 249 Abs. 2 S. 1 BGß erforder|ch waren.

Hierbei  kann das Ger icht  nach $ ?87 Z?O erne $chadensschätzung auf  Grundlage

eines Autcmietpreisspiegeis vornehmen,

a )
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Vorliegend legt die Eerufungskammer * unter Abkehr von cler bisherigerr ständigen
Rechtsprechung -  den Schwacke-Mietpreisspregel  2010 als den zum Unfal lzei tpunkt
aktuel len Schwacke-Mretpreisspiegel  zugruncle^

Nach der ständigen Rechtsprechung des OLG Koln stel len c l re aktuel len
Schv,racke-Mietpreisspiegel generell eine tar,rgliche Schätzgrundlage im Sinne von g

287 Z"pQdar  {vg l  OLG Kö ln ,  Ude i l  v "  08  11  2011,  l -1S U S4/11 .  m.w.N ) .

Ein Rückgr i f f  auf  d ie  dar in  enthal tenen Mietpre isangaben is t  nur  ausgeschlossen.

wefin kqnkrete Tatsachen aufgezergt werden, dass diese als Schätzgrundlage

Mängel  aufwetsen.  d ie  s ich auf  den zu err tscheidenden Fal l  rn  erhebl ichenr  Umfang

auslv i rken {CLG Köln a a O )  Solche Mängel  hat  d ie  Beklagte vor l iegend n icht

dargetan Solche fulängel ergeben sich insbesondere nicht daraus, dass der

Frar :nhofer-Mietpre isspiegel  von anderen Durchschnr t tsnr ie tpre isen ausgeht  Der

Beklagte hat bereits nicht dargetan, dass der Fraunhofer-Mietpreisspiegel inr hier

betroffenen Postleitzahlenbereich deutl ich nieclr igere Mietpreise aufv*eisl.  Vielmehr

hat er ledigl ich eine Liste für den Postleitzahlenbereich 44^47 vorgelegt. Inr Übrrgen

enthält der Beklagtenvortrag ledigl ich al lgemeine Einrvendungen gegen den

Schr;acke-fulretpreisspiegel. Auclr aus den vorgelegten Alternativangeboten aus dem

Internet  ergeben s ich ke ine Mängel  des Schwacke-Mietpre isspiegels .  Es is t  bere i ts

zweifelhaft, ob dle vorgelegten Angebote überhau;: taugliche Vergleichsangebote

darste l len So vrurden s ie  zum einen zu e lnem anderen Zei tpunkt  a ls  dem

UnfallzeitpLrnkt eingeholt Zum anderen l iegt den vorgelegten Vergleichsangeboten

eine festgelegte Mietdauer von 15 Tagen zugrunde. Für den Geschädigten ist jedoch

in der  Unfa l ls i tuat ion typtscherweise n icht  absehbar ,  über  welchen Zet t raum s ich der

Ausfal l  des eigenen Fahrzer'tgs erstreckt, so dass er schott aus Gründen cler

Schadensminderungsobliegenheit gehalten ist, das Fairrzeug aunächst nur ft- ir  etnen

kr i rzeren Zei t raunr  anzumieten.  Darüber  h inaus s ind ln ternelangebote genere l l  n tcht

geeignet ,  den Schwacke-Mietpre isspiegel  in  Zwei fe l  zu z iehen (vg l  OLG KÖln a.a-O'

nit umfassender Begrundung),

Dahinstehen kann, ob auch der Schloracke-Mietpreisspiegel 2003 eine taugliche

Schätzgrundlage rJarste i l t .  Denn d ie Kammer kann auch a ls  Berufungsgerrcht  auf

e ine andere taugl iche Schätzgrundlage zurückgre i fen Das Berufungsgerrcht  kann im

Fall einer auf S 28V 7?A srirndenden Entscheidung den Prozessstoff auf der

Gruncl lage der  nach $ 529 ZPO berücks icht igungsfähigen Tatsachen ohne Bindung

an d ie Ermessensausübung des erst instanz l lchen Ger ichts  se lbständig nach a l len
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Richtungen von neuem pnifen und beyrerten; selbst wenn es die erstinstanzliche

Entscheidung zv,rar für vertretbar hält, letztl ich aber bei Berücksichtigung allet

Gesichtspunkte nicht f i lr sachlich überzeugend, darJ es nach seinenr Ermessen eine

eigene Bervertung vornehmen {vgl  BGH. Urtei i  v.  12.04,2011, Vl  ZR 300/09'

m.w.f ' { . ) .

Bei Anr.vendung des Schwacke-Mietpreisspregels 2ü10 ergeben siclr übliche

Mietkosten in Höhe von 1.788,00 € (2 x Wochentar i f  i .H.v 819.50 € und 1 x

Tagestar i f  i .H v,  149,00 €).

Hierauf  rs t  e in  Abschlag

Geschädigten anzurechnen

von 10 % wegen erspartef Eigenauftvendtrngen des

so dass e in Betrag in  hur te von 1.609,20 € verb le ib t .

b)

Diesem Eetrag

Anmietung des

gerechtfertigt.

ist ein Betrag

Ersatzfahrzeugs

Höhe von 321

Unfalltag ist etn

84 € aufzuschlagen. Wegen

Aufschlag in Höhe von 2ü %
i l I

' lm

Aufgrund des Abschlusses

erstatten (2 x Wochentarif  i .H

cier Vollkaskoversich€rung sind rveitere 420 00 € zu

v"  19CI .00 € und 1 x  Tagestanf  i .H.v"  28.00 €)

ö t

Das Amtsgericht hat zu Recht erstattungsfährge Kosten für Zustellung und Abholung

in Höhe von 50,00 € bejaht. Es kann au{ die zutreffenden Ausführungen in der

angefochtenen Entscheidung Bezug genomrxen werden

e )

Entgegen der Ausfühfungen im angefochtenen Urteil steht der Klägertn auch etn

Anspruch auf Erstattung der Zusatzkosten für einen Zweitfahren zu'

lm Ergebnis unstreit ig ist, dass das unfallfahrzeug durch Herrn

mitbenutzt wurde und dass ber Anmietung des Ersatzfahrzeugs vereirrbart wurde,

dass dleses auch durch andere Personen benutzt  werden darf .  Ersteres hat die

Beklagte zwaf nunmehr bestritten. Dieses Bestreiten stellt ledoch eln neues

Verteidigungsnrittel clar und ist nach $ 531 Abs.' l /V(J nlcht zu berucKslcntrgelr.
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Es kontmt auch nicht darauf an, ob der angegebene Zusatafahrer das Fahrzeug

tatsächl ich nutzte.  Maßgebl ich ist  a l le in ob das Ers^l : fahrzeug für die Nutzung auch
durch  Zusatz fahrer  angemrete t  wurde {vg l ,  OLG KoJn.  Ur te i l  v .  08 .11 .2011,  l -15  U

54 i11 ,  ju r i s ) .

f)

Zu Recht und rnit zr-rtreffender Begründung hat das AmtsEericht dagegen erne

Erstatturtgsfähigkeit der Kosten für Navigationsgerät und Freisprechanlage verneint.

Zwar sind derart ige Kosten erstattungsfahig, wenn sie auch in denr verunfal l ten

Fahrzeug zur  Ver fügung standen (vg l .  OLG Köln.  Ur te i l  v .  2A.A7.2010,25 U 11i10) .

Vor l iegend hat  d ie  Kläger in  aber  n icht  h inre ic l rend dargetan dass e in

Navigalionsgerät und eine Freisprechanlage in dem Unfal lauto fest instal l ierl  waren.

Nachdem die Beklagte in  den Raum geste l l t  hat .  dass es s ich auch um rnobi le

Geräte gehandelt haben könnte, wäre näherer Vortrag der Kiägerin zu erwarten

gewe$en.

g l

Das Anrtsgericht hat auch einen Zuschlag fLir Winterreifen zu Recht nicht

vorgenommen.

Eine an die Witterungsverhältnisse angepasste Bereif ung gehÖrt zur

selbstverständlichen Standardausrüstung eutes jeden Mietwagensl und rechtfertigt

ke ine  gesonder te  Vergutung (vg l .  OLG KÖln ,  Ur te i l  v .0B 11 .2911, ,1 -15  U 54111 '

m  w . N .  t .

n ]

Damit ergibt stch folgender Schadensbetrag

Miettarif  nach $chwacke

Aufschlag 20 9'o

VoltkaskoüersrcÄeru ng

Zwettfalrrer

2A1A 1 609,20

- ; ; ; ' ;
3 / -  |  . ö q

; -

,-.--

] €

l

i €

I

I
i

I

" l
!

4?0 00

180.00



Zuste l lung/Abholung

I'ces'amCIäirag

Erfolgte Zahlungen

i orenei Bekäg

1 . \

Die Kostenentscheidung ergibt sich

vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus

' €

€

0

so,oo

i 5sr öq

q a 7  1 )

ä,or:,sz

aus $ 92

$$ 708 Nr

Abs. 1 ZPO

1 A . 7 1  3  Z P O

Berufunqsstreitwert;1J,1 57 g

Wolff, J

Dr. Winkel

Dre Entscheidung zur

Stoppelmann

als Urkun LesLr,attsstett*

{ t



Sch laqworte U rtei lsdaten ban k

n Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

L: Aufklärungspflicht Vermieter

I  I  Pauschaler Aufschlaq für Unfal lersatz

Ll  Direktvermit t lung

6 rrEigenersparnis-Abzug

l  l  Erkundigungspf l icht

L,l Geringfügigkeitsgrenze

$, Zusatzfahrer

Frau n hofer-M ietpre isspiege I

Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfal l

Rechtsanwaltskosten

Zugängl ichkeit

Haftu n gsred uzieru n gA/ersicheru n g

Rechtsdienst leistungsgesetz (RBerG)

Bestimmtheit der Abtretung

I Selbstfahrervermietfahrzeug

' l  
T a r r a a n a a l r ' l

:  i  Grobe Fahrlässigkeit

(  ScnaOenminderungspf l icht

: l WettbewerbsrechU-verstoß

f Zustel lung/Abholung

( Winterreifen

I Navigat ion

: l  Automatik

: - l  Anhängerkupp lung

al Fahrschulausrüstung

.,1 Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

. I Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

. 1 Unfallersatztarif

:  Anspruchsgrund

r Sonst iges

f  Int"rn"tangebote

l( S"n*u"ke-M ietpreisspiegel

,ß

1_l

n

L]

| l

il

x
t l

l l


